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Trübung der Allgemeinen Katholischen Kirchensteuer 

im Rechnungsjahr 1932. 

Auf Grund der Beschlüsse der Katholischen Kirchen- 

steuervertretung vom 18. Mai 1932, welchen das Staats- 

ministerium unterm 4. Juni 1932 Nr. 6894 gemäß Art. 

19 und 20 des Laiideskircheilsteuergesetzes die staatliche 

Genehmigung erteilt hat, verordnen Wir: 

Zur Bestreitung der allgemeinen kirchlichen Bedürf- 

nisse im badischen Anteil der Erzdiözese ist neben dem 

für das Rechnungsjahr 1932 durch Erzb. Verordnung vom 

23. Mai 1931 angeordneten Kirchensteuerzuschlag von 

10 v. H. der maßgebenden Ursteuern aufgrund des Ge- 

setzes vom 18. März 1932 (G. B. Bl. 1932 S. 71 f.) im 

Kirchensteuerjahr 1932 ein Kirchgeld in folgender 

Staffelung zu erheben: 

1. Die Nurkirchgeldpflichtigen zahlen jährlich 3.- JUt 
2. die Kirchensteuerpflichtigen zahlen 

a) bei einer Einkommensteuer (Ursteuer) bis 

zu 150.— JUt jährlich 3._ 

b) bei einer Einkommensteuer (Ursteuer) bis 

zu 600 — JUt jährlich 4._ 

c) bei einer Einkommensteuer (Ursteuer) über 

600.— JUt jährlich 6.— 

Freiburg i. Br., den 16. August 1932. 

4 Conrad, 
Erzbischof. 

* 

(K.O-St.R. 18. 7. 1932 Nr. 10790.) 

Kirchgeld. 

I. 

Das Gesetz vom 18. März 1932 über das Kirchgeld 

nebst Vollzugsverordnung vom 22. März 1932 (G.B.Bl. 

S. 71) wird den Stiftungsräten in einem Sonderabdruck 

zugestellt werden. Auch die Kirchensteuerhebestellen werden 

den Sonderabdruck nebst einem Abdruck dieser Bekannt- 

machung erhalten. 

II. 

Kirchgeldpflicht liegt vor, wenn bei einer natürlichen 

Person nach dem Stand des dem Kirchgeldjahr unmittel- 

bar vorangehenden 31. März (Stichtag) folgende Vor- 

aussetzungen gegeben sind: 

1. Bekentttnisaugehörigkeit, 

2. Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt in Baden, 

3. ein Alter von 20 oder mehr Jahren, 

4. selbständiges Einkommen, und zwar: 

a) entweder steuerpflichtiges Einkommen oder 

b) Einkünfte von mehr als 500 JUt bei Ledigen und 

von mehr als 900 JUt bei Verheirateten, Verwit- 

weten oder Geschiedenen mit eigenem Haushalt. 

Als selbständiges Einkommen gilt auch Gewährung 

von Unterhalt im Haushalt oder Betrieb desjenigen, 

der den Unterhalt für eine Tätigkeit gewährt. 

III. 
5. Befreit von der Verpflichtung zur Entrichtung von 

Kirchgeld sind: 

a) Ehefrauen, die in ehelicher Gemeinschaft leben, 

b) Empfänger von Erwerbslosen- oder Krifenunter- 

sttttzung und öffentlicher Fürsorge. 

Die Voraussetzungen für die Befreiung müssen 

am Stichtag (s. Abs. II) erfüllt gewesen sein. 

6. Bei Mischehen ist nur der katholische Ehemann 

kirchgeldpflichtig. 



IV. 

Erläuterungen: 

eti#8 Mü beit bet ait%eH#i(5t iß bet 
dem Kirchgeldjahr unmittelbar vorangehende 31. März. 
Fällt eine der Voraussetzungen für die Kirchgeldpflicht 
G^tenb beB RmWbMtea weg, jo enbigt bie ßWgelb, 
Pflicht erst mit dem Ende des Kirchgeldjahres. Dies gilt 
z. B. auch beim Ableben eines Pflichtigen während des 
ait^^8elbla^teB. SBoHßaiibiget obet teilweifet MM 
kann daher in solchen Fällen nur aus Billigkeitsgründen 
erfolgen. 

Beim Kirchenaustritt findet Art. 11 LKStG. Abs. 2 
in Betbinbung mit %tt. 18 Dß@t®. a# für baa Ri# 
gelb entsprechende Anwendung. 

Zu II: 
1. Kirchgeldpflichtig sind nur bekenntnisangehörige natür- 

liche, nicht auch juristische Personen. 
2. Bei b#eltem iß ß^Wb mit einmal &n 

entrichten. 
3. Personen unter 20 Jahren zahlen auch dann kein 

Kirchgeld, wenn sie steuerpflichtiges Einkommen haben. 
4 a. Kirchgeldpflichtig sind alle über 20 Jahre alten 

Kirchensteuerpflichtigen katholischen Bekennt- 
nisses. Für ihre Einreihung in die Kirchgeldstufen 
ist 8 3 Abs 2 VV. zum Kirchgeldgesetz maßgebend. 

4 b. Unter den Einkünften sind die Roheinkünste zu ver- 
stehen ohne jeden Abzug. Der steuerfreie Einkommens- 
teil, Familienermäßigungen und Sonderleistungen sind 
nicht abzuziehen. Zn den Einkünften ist auch der 
Wert der gewährten freien Station, Kleidung und 
sonstigen Vorteile (z. B. Taschengeld) zu rechnen. 

Entsprechend der Bewertung der Sachbezüge für 
die Zwecke des Steuerabzugs (vgl. Reichssteuerblatt 
1925 S. 1) sind zu berechnen: 
1. für volle freie Station (einschließlich Wohnung, 

Heizung und Beleuchtung) 
a) für weibliche Hausangestellte, Lehrlinge, 

Lehrmädchen und sonstige gering bezahlte 
weibliche Arbeitskräfte (z. B. Mägde) 
monatlich 25 

b) für männliche Hausangestellte, Knechte, 
männliche und weibliche Gewerbegehilfen 
und für Personen, die der Angestellten- 
versicherung unterliegen, monatlich 40 JUt 

c) für Angestellte höherer Ordnung, z. B. 
Aerzte, Apotheker, Hauslehrer, Geschäfts- 
führer, Werkmeister, Gutsinspektoren, 
monatlich 00 JUt 

2. für freie Station (für Verpflegung ohne Wohnung) 
°/s der Sätze unter 1. 

Set gewagte Untet#t iß abet nut bann &u ben 
Einkünften zu rechnen, wenn er als Entgelt für eine 
Tätigkeit gewährt wird. Dies ist dann nicht der Mll, 
wenn z. B. Eltern ihren arbeitslosen Abkömmlingen Un- 
terhalt aufgrund der gesetzlichen Unterhaltspflicht gewähren. 
Dagegen ist der Wert der freien Station anzurechnen, 
wenn z. B. Söhne oder Töchter im elterlichen Betrieb 
(Landwirtschaft, Gewerbe) eine Arbeitskraft ersetzen. 

Für Knechte beträgt der Wert der freien Station 
jährlich 480 JUt. Sobald der bare Jahreslohn 20 JUt 
übersteigt, also monatlich mehr als 1,70 JUt beträgt, 
sind ledige Knechte, die bei dem Arbeitgeber freie Station 
^aben, Rt%eK#'(S% 

Baubmirte mit einem (Wommen untet 6000 
sind frei von der Einkommensteuer. Dagegen werden die 
Voraussetzungen für den Beizug selbständiger Landwirte 
zum Kirchgeld schon bei entsprechender Bewertung der 
Wohnung und des Eigenverbrauchs im allgemeinen immer 
gegeben sein. 

Karlsruhe, den 18. Juli 1932. 
Katholischer Oberstistungsrat. 

< 

(K. O. St. R. 20. 7. 1932 Nr. 10311.) 

Erhebung der Kirchensteuer und des Kirchgeldes 1932. 

A. Nach der Verordnung der Herrn Ministers des 
Kultus und Unterrichts vom 1 April 1932 (G. V. Bl. 

95) gelten gemäS %tt. 12 Äbf. 1 beB BanbeB. nnb . 
des Ortskirchensteuergesetzes als Steuergrundlagen für 
das Kirchensteuerjahr 1932 

I. bei den Lohnstenerpflichtigen — unbeschadet der 
Steuerpflicht der veranlagten Steuerpflichtigen nach Zif- 
fet II - bie gemüB § 81 beB @infommenßeuetgefe#eB 
für das Kalenderjahr 1932 festgestellte Einkommensteuer, 
_ mangels einer Feststellung im Jahr 1932 aber die 
für 1931 festgestellte Einkommensteuer —, 

II. im übrigen 
1. für die Erhebung der Landeskirchensteuer bei der 

Einkommensteuer und bei der Grund- und Gewerbe- 
steuer die im Kirchensteuerjahr 1932 erfolgenden 
Ursteuerzahlungen, 

2. für die Erhebung der Ortskirchensteuer die Nrsteuer- 
sollbeträge an Einkommen- und Körperschaftssteuer 
für im Kalenderjahr 1932 zu Ende gehende Steuer- 
abschnitte und die Grund- und Gewerbesteuerver- 
anlagung für das Rechnungsjahr 1932. 
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III. Bis zur Feststellung dieser Steuergrundlagen und 
Fertigstellung der endgültigen Hebeliste» gelten als vor- 
läufige Stenergrundlagen für die Erhebung der Landes- 
und Ortskirchensteuer im Kircheiisteuerjahr 1932 die gemäß 
Verordnung vom 1. April 1931 (G. V. Bl. 1931 S. 130) 
für das Kircheiisteuerjahr 1931 festgestellten Steuergrund- 
lagen. 

Die Religioiisgesellschaften sind berechtigt, auf Grund 
der vorläufigen Steuergrundlagen Vorauszahlungen für 
das Kircheiisteuerjahr 1932 zu erheben. 

B. Das Staatsministerium hat unterm 4. Juni 1932 
9îr. 6894 genehmigt, daß zur Bestreitung der allgemeinen 
kirchlichen Bedürfnisse im badischen Teil der Erzdiözese 
entsprechend den Beschlüssen der Kirchensteuervertretung 

) bom 18- Mai 1932 für das Rechnungsjahr 1932 erhoben 
werden an allgemeiner Kirchensteuer 10 v. H. der maß- 
gebenden Ursteuern und außerdem aufgrund des Gesetzes 
born 18. gm* 1932 (@. %. m. @. 71) ei» in 
folgender Staffelung, wobei zu zahlen haben: 

1. die Nurkirchgeldpflichtigen (eiiikommelisteuer- 
freiei: Sßerfonen) #5## 3.- ^ 

2. die Kircheiisteuerpflichtigen 
a) bei einer Einkommensteuer (Ursteuer) bis 

zu 150.— JUl jährlich 3.- n 

b) bei einer Einkommensteuer (Ursteuer) bis 
&U 600.— ^ 4._ 

c) bei einer Einkommensteuer (Ursteuer) über 
600.--- iüljüid) 6.- 

Zum Vollzug obiger Verordnungen wird 
^ folgendes bemerkt: 

A. Landeskirchensteuer. 
1. Jßoit der Finanzämtern werden auch im Kirchensteuer- 

jahr 1932 Landeskirchensteuerzuschläge erhoben 
a) von den Grund- und Gewerbesteuerpflichtigen, 
b) von den veranlagten Einkommensteuerpflichtigen, ein- 

schließlich der veranlagten Lohnempfänger (mit Lohn- 
emümmen #ec 8000 ^ ober mit sonstigem Gin« 
kommen). 

2. Den erstmals für das Kalenderjahr 1931 veranlagten 
Lohnsteuerpflichtigen wird bei Vorlage der Empfangs- 
bescheinigung die für das Kirchensteuerjahr 1931 an 
die Hebestelle geleistete Zahlung auf die an das Finanz- 
amt zu entrichtende Kircheiisteuerschuld von diesem an- 
gerechnet. Auf Ansuchen der Finanzämter ist diesen 
über geleistete Zahlungen Auskunft zu erteilen. 

3. Die Laiideskirchensteuer der nicht veranlagten Lohn- 
steuerpflichtigen wird von den kirchlichen Hebestellen 
eingezogen. 

B. Landes- und Ortskirchensteuer. 

1- Die im laufenden Jahr von den Finanzämtern zur 
Aufstellung kommenden Hebelisten enthalten die für die 
Erhebung der endgültigen 1931 er Landes- bezw. Orts- 
kirchensteuer maßgebenden Steuerwerte und Ursteuer- 
beträge (vergl. Bekanntmachung vom 20. Mai 1931 
Nr. 8254, Anzeigeblatt S. 135). Aus diesen ist die 
endgültige Steuer für 1931 zu errechnen; die bereits 
— bar oder durch Ueberzahlung — geleisteten Vor- 
auszahlungen sind auf die endgültige Steuerschuld auf- 
zurechnen. 

Die aufgrund der Abrechnung sich ergebende Rest- 
schuld ist von den Steuerpflichtigen zu erheben, eine 
sich ergebende Ueberzahlung ihnen gutzubringen. 

2. Das endgültige Steuersoll eines Pflichtigen für 1931 
stellt bei gleichbleibendem Steuerfuß zugleich auch seine 
Vorauszahlungsschuld für 1932 dar. 

3. Die Aufstellung der endgültigen Hebelisten für 1932 
ist den Finanzämtern erst im Laufe des Kalenderjahres 
1933 möglich. 

4. Bezüglich der Landeskirchensteuer erfolgt die Berechnung 
der Steuerschuldigkeiten und die Verrechnung der Vor- 
auszahlungen durch uns. 

Bezüglich der Ortskirchensteuer ist dies Sache der 
Stiftungsräte. Auf Antrag kann jedoch diese Arbeit 
durch unsere Vermittlung erledigt werden. Zu diesem 
Zweck wäre uns die vom Finanzamt aufgestellte Hebe- 
liste für das Steuerjahr 1931, die Hebeliste für 1930, 
in welcher die Vorauszahlungen für 1931 gebucht sind, 
nebst Zugangs- und Abgangslisten und der vom Be- 
zirksamt genehmigte maßgebende Voranschlag mit ent- 
sprechendem Antrag vorzulegen. 

5. Notwendige Zu- und Abgangslisten werden von den 
Finanzämtern aufgestellt und berechnet. Zu diesem 
Zweck sind den Finanzämtern rechtzeitig die im § 9 
K. O. K. V. vorgeschriebenen Angaben zu machen. 

6. Die Finanzämter beziehen die Ortskirchensteuervordrucke 
von der Druckerei „Badenia A. G. Karlsruhe"; die 
Kosten hierfür haben die Kirchengemeinden auf An- 
fordern unmittelbar an die Druckerei zu entrichten. 

€. Kirchgeld. 
Die Kirchgeldhebelisten werden, soweit deren Auf- 
stellung in den größeren Orten nicht von 
den kirchlichen Stellen erfolgt, von den Finanz- 
ämtern aufgrund ihrer Namenskarteien in folgender 
Weise gefertigt: 
a) Das Kirchgeld für die in den Hebelisten über die 

allgemeine Kirchensteuer für 1931 enthaltenen Lohn- 
steuerpflichtigen wird in diesen festgestellt (Kirchgeld- 
hebelisten a). 



Nr 23 1932 

b) Das Kirchgeld der zur Einkommensteuer veranlagten 
Steuerpflichtigen (einschließlich der frei veranlagten 
Steuerpflichtigen und der zur Einkommensteuer ver- 
anlagten Lohn- und Gehaltsempfänger) wird in einer 
besonderen Kirchgeldhebeliste b festgestellt. Der Be- 
trag der Einkommensteuer (llrsteuer), der für die 
Einreihung in die Kirchgeldstufen maßgebend ist, ist 
unmittelbar vor dem Kirchgeldsollbetrag beigesetzt. 
Bei Freiveranlagten, d. h. bei Veranlagten, die keine 
Einkommensteuer zu zahlen haben, ist unmittelbar 
vor dem Kirchgeldsollbetrag ein 0 beigesetzt. 

c) Das Kirchgeld für die übrigen über 20 Jahre alten 
Kirchgeldpflichtigen ist ohne weitere Angaben in die 
Kirchgeldhebeliste c aufgenommen. 

2. Sobald das Kirchgeld von uns in den Hebelisten be- 
rechnet ist, gehen die Listen den Stiftungsräten zur 
Prüfung zu. Sache der Stiftungsräte ist es, die in 
den Hebelisten fehlenden Pflichtigen in eine besondere 
Hebeliste d einzutragen. Stellt der Stiftnngsrat fest, 
daß bei vom Finanzamt in der Kirchgeldhebeliste b und 
c eingetragenen Personen eine Kirchgeldpflicht nicht 
vorliegt, oder daß ein Pflichtiger nicht zahlen kann, so 
trägt er die angesetzten Kirchgeldbeträge mit entspre- 
chender Begründung in die Abgangsspalte der Kirch- 
geldhebelisten ein. 

Da die Unterlagen der Finanzämter und 
ihre Namenskarteien bezüglich der Nur- 

kirchgeldpflichtigen unvollständig sind, 
ist die genaue Prüfung der Listeneinträge 
durch die Stiftungsräte sehr nötig. Von 
der gewissenhaften Prüfung derKirchgeld- 
hebelisten und vom vollständige» Beizug 
der Kirchgeldpflichtigen hängt der geord- 
nete Vollzug des Voranschlags ganz we- 
sentlich ab. 

3. Das Kirchgeld für 1932 wird als endgültige Schuld 
— nicht als Vorauszahlungsschuld — angesetzt und ist 
bei Kirchensteuerpflichtigen — auch bei nur Ortskirchen- 
steuerpflichtigen — auf dem Steuerbescheid anzufordern. 
Die Anforderung bei den keine Ortskirchenstener zahlen- 
den Nurkirchgeldpflichtigen geschieht auf besonderem 
Kirchgeldforderungszettel. Letzterem ist eine Aufklärung 
über die Notwendigkeit des Kirchgelds beigefügt. Wo % 
das Kirchgeld im Steuerbescheid zur Anforderung ge- 
langt, ist diesem die Aufklärung als Sonderdruck bei- 
zulegen. 

v. Ortskirchensteuervoranfchlag. 

Wegen Ausstellung des Oriskirchensteuervoranschlags 
für 1932 verweisen wir auf unsere Bekanntmachung vom 
6. Februar 1932 Nr. 13147, Anzeigeblatt S. 237 

Karlsruhe, den 20. Juli 1932. 

Katholischer Oberstiftungsrat. 

I. Dilgersche Buchdruckerei, Versand. Druck und Verlag Verantwortliche Redaktion: Erzbischöfliche Kanzlei. Freiburg im Breisgau. tzerrenstraße Nr. 8. Fernrus 4713. Freiburg im Breisgau. Burgstraße Nr. 2, Fernrus 2437. 


